
23 Mitgliedsverbände und bis zu 6 fachkundige Persönlichkeiten     § 3 (3)

richtet Aus-
schüsse ein

wählt bis zu  
4 Persönlich-
keiten

Mitgliederversammlung
• 76 Delegierte der Mitgliedsverbände
•  bis zu 6 Persönlichkeiten nach § 3 (3),  

auf 3 Jahre berufen
•  Vertretung des Fachministeriums mit  

beratender Stimme nach § 10
•  Geschäftsführer/in (ohne Stimmrecht)

Vorstand
auf 3 Jahre benannt
• bis zu 35 Delegierte der Verbände
•  bis zu 4 Persönlichkeiten von der Mitglieder- 

versammlung gewählt
• Vertretung des Fachministeriums (ohne Stimmrecht)
•  Geschäftsführer/in (ohne Stimmrecht)

Ausschüsse
für die Dauer der Amtszeit des Vorstandes
• Arbeitsgrundlage ist die Geschäftsordnung

wählt § 6 (5) bestellt den / die Geschäftsführer/in § 11 (2)

§ 5 (1) § 6 (3) § 9

Dienstaufsicht

Geschäftsführender Vorstand
auf 3 Jahre gewählt
• Vorsitzende / Vorsitzender
• vier stellvertretende Vorsitzende
•   Geschäftsführer/in (ohne Stimmrecht)

Geschäftsführer/in
hauptamtlich
• leitet die Geschäftsstelle
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